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Drucksache Nr.:  12/1119 13.03.2014 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 

Verbandsausschuss vorberatend 24.03.2014  

Verbandsversammlung beschließend 04.04.2014  

 
 
Betreff: Beschluss über die Behandlung der Jahresüberschüsse der Vorjahre von 

2006 bis 2011 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung beschließt nach Maßgabe des § 20 RVRG in Verbindung mit  
Artikel 8 § 3 des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen 
(1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG), dass die Jahresüberschüsse der Vorjahre 
der Haushaltsjahres 2012 (2006 bis 2011), die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, 
im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. 
 
Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2006 bis 2011, 
die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden: 1.711.439,87 € 
 
Zuführung in die Ausgleichsrücklage: 1.711.439,87 € 
 
 
 
 
 
 
 

Sachbearbeiter Referat / Referatsleiter Bereich / Bereichsleiter 

Rogosenski, 
Alexandra 

Hubbert, Eva-Maria Bereich 2 Wirtschaftsführung 

Akt.zeichen Funke, Dieter 

  

 
 

Beratungs- 
ergebnis 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss 

□ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 

 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

1.  keine 
 
 

  

2.       € 
Aufwand 20   

a) Deckung aus: 
 

        

 Kostenstelle 

 
 

       

Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 20   

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:         €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:         €/a 
 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 20   

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
 
 
Karola Geiß-Netthöfel 
 
 


